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Merkblatt zur Nutzung der Geisswaldhütte
Es freut uns, dass Sie in der Geisswaldhütte zu Gast sind. Dieses Merkblatt mit den wichtigsten Angaben dient dazu, dass Sie Ihren Anlass reibungslos durchführen können. Die umfassenden Informationen finden Sie in Ihrer Nutzungsbewilligung.
1. Schlüssel
Die Ausgabe/Rückgabe des Schlüssels erfolgt bei der Gemeindeverwaltung am Schalter "Anmeldung/Auskunft" (Tel. 061 825 21 11). Der Schlüssel kann auch einige Tage vorher abgeholt werden, bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Verwaltung (Freitagnachmittag ab 14.00 Uhr geschlossen!). Die Rückgabe des Schlüssels hat spätestens am 2. Arbeitstag nach dem Anlass zu erfolgen. Sie können die Schlüssel auch in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk "Empfang" im Briefkasten der Verwaltung einwerfen. Die Kiste mit den Tischgarnituren hinter der Hütte kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
2. Einrichten 
Ihre Bewilligung gilt nur für den vereinbarten Zeitraum. Die Hütte darf nicht am Vortag bereits eingerichtet werden. Bitte kontaktieren Sie die Abteilung BFK Tel. 061 825 26 71 für weitere Informationen betreffend Einrichten.
3. Parkieren
Mit dem ausgehändigten Schlüssel können die 3 Absperrpfosten auf der Waldlichtung aufgeschlossen werden um die Zufahrt zum Gebäude für den Materialtransport zu ermöglichen. 
Es gibt zwei gelb markierte Parkfelder vor den Absperrpfosten. Wenn Sie diese nutzen wollen, müssen Sie auf der Gemeinde am Empfang eine Bewilligung dafür beantragen. Es darf nur auf diesen Parkfeldern parkiert werden. Das Parkieren von Fahrzeugen ausserhalb dieser Parkfelder wird mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 100 gebüsst.
Im Quartier stehen weitere offizielle Parkfelder (mit Zeitbeschränkung) zur Verfügung sowie der gebührenpflichtige Parkplatz des Schulhauses Erlimatt.
4. Benutzungsdauer 
Die Hütte muss spätestens um 24.00 Uhr aufgeräumt und gereinigt verlassen werden.
												./.
5. Ruheordnung 
Auf den Aussenanlagen gilt ab 22.00 Uhr die Ruheordnung. Es dürfen in und um die Hütte keine Verstärkeranlagen verwendet werden. Bitte nehmen sie Rücksicht auf die Anwohner.
6. Abfall und Schäden
Sämtlicher Abfall ist in den offiziellen, gelben Abfallsäcken zu entsorgen und mitzunehmen. Zusätzlicher Aufwand für Reinigung und Abfallentsorgung sowie Schäden an Gebäude und Inventar wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Festgestellte Schäden sind umgehend der Verwaltung zu melden.
7. Verkauf von Esswaren und Getränken
Beim Verkauf von Getränken und Esswaren an Drittpersonen muss ein Gelegenheitswirtschaftspatent beantragt werden. Das Formular hierzu kann auf der Homepage www.pratteln.ch unter „Onlinedienste“ heruntergeladen und bei der Gemeindepolizei oder bei bfk@pratteln.bl.ch eingereicht werden. 
8. Rauchverbot
In allen gemeindeeigenen Gebäuden ist das Rauchen verboten.
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